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ZONENPLANUNG Widerstand gegen Zonenänderung an der Bahnhofstrasse 

Städtebau - Chance oder 
Verderbnis? 
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Blick von der Schmiedgasse in die Bahnhofstrasse: Das an das Haus Nr 3 (eingeschossiges Gebäude) anschliessende Areal 
soll gemäss Antrag des Regierungsrates in die Schonzone zu liegen kommen. 

An der Bahnhofstrasse 3 sollen 
Teile zweier Parzellen von ‘der 
Schutzzone beziehungsweise vom 
Bahnareal in die Schonzone umge- 
zont werden. Zwei Einsprachen 
wollen dies verhindern. Der Re- 
gierungsrat empfiehlt dem Gros- 
sen Rat, diese Einsprachen abzu- 
weisen. 
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Ein seit längerer Zeit gehegter Plan 

soll in die Tat umgesetzt werden: Der 

Regierungsrat beantragt dem Grossen 

Rat, an der Bahnhofstrasse Umzonun- 
gen vorzunehmen. Und zwar handelt es 
sich um einen Teil der Parzelle, auf der 
das eingeschossige . Nebengebäude 
(Bahnhofstrasse 3) des alten Schulhau- 
ses (Bahnhofstrasse 1) steht. Umgezont 
werden soll von der Schutz- in die 
Schonzone. Gleichzeitig soll der an die- 
se Parzelle anstossende Teil des Bahna- 
reals ebenfalls der Schonzone zugeord- 
net werden. In einer Medienmitteilung 
des Regierungsrates wird dieser Plan 
als «Chance für städtebaulich er- 
wünschte Entwicklung an der Bahnhof- 
strasse» bezeichnet. Der Umzonung zu- 
gestimmt hat auch der Gemeinderat 
Riehen und die Basler Denkmalpflege. 

Gegen diese Umzonungspläne hat 

sich aber Widerstand geregt. Einspra- 
che gegen das Vorgehen hat der Hei- 
matschutz Basel (die RZ berichtete) so- 
wie ein Privater erhoben. Deshalb muss 

die Vorlage dem Grossen Rat zuhanden 
seiner Grossratskommission für Raum- 
planungsfragen unterbreitet werden. 

Der Regierungsrat beantragt, die beiden 
Einsprachen abzuweisen. 

Neubau wird ermöglicht 
Worum geht es? Auf den Grund- 

stücken der Liegenschaft 1/3 befand sich 

ursprünglich das gemeindeeigene 
Schützenhaus. 1840 wurde an dessen 
Stelle vom Architekten und damaligen 
Baumeister Amadeus Merian ein Schul- 
haus errichtet. Sein Schutzwert ist unbe- 
stritten. Im Jahr 1950 ging die Liegen- 
schaft in Privatbesitz über. Gleichzeitig 
würde das Grundstück aufgeteilt und die 
Nr. 3 als Nebengebäude von der Parzelle 
abgetrennt. Die Gebäude selbst sind von 
der Umzonung nicht betroffen. Sie ver- 
bleiben in der Schutzzone. Hingegen soll 

der an das Gebäude 3 anschliessende 
Teil der Parzelle (gegen das Postgebäude 
hin) der Schonzone zugewiesen werden. 

Angeregt worden ist die Umzonung 
durch die Eigentümer der Bahnhofstras- 
se 3. Sie hatten eine Umzonung dieses 
Parzellenteils in die Bauzone 3 verlangt. 
Auf diese Forderung ist das Baudeparte- 
ment nicht eingegangen. Sein Zuge- 
ständnis an die Eigentümer ist die Um- 

zonung der Parzelle in die Schonzone 
sowie die Einzonung des Bahnareals in 
die Schonzone. Damit wird hier ein zo- 
nenkonformer Neubau ermöglicht. In 
der regierungsrätlichen Medienmittei- 
lung heisst es dazu: «Durch die Einwei- 
sung in die Stadt- und Dorfbild-Schonzo- 

ne wird eine massstabgerechte Ergän- 
zung der vorhandenen wertvollen Bau- 

substanz in dieser zentrumsnahen Lage 
ermöglicht.» 

Zwei Einsprachen 
Genau dagegen protestieren nun die 

beiden Einsprecher. Robert Schiess, Ob- 
mann des Heimatschutzes Basel, er- 
klärte auf Anfrage: «Die Parzelle wurde 
einst aus guten Gründen vom Grossen 

Rat in die Schutzzone eingewiesen. Dort 
soll sie auch bleiben. Ein Neubau würde 

deren Charakter zerstören.» Zudem, so 

befürchtet Robert Schiess, könnte die 
Umzonung Schule machen. Weitere 
Schutzzonen könnten in Schonzonen 
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umgezont werden. Dies sei eine falsche‘ 
städtebauliche Entwicklung, Dorf- und 
Stadtbild würden aufgeweicht werden. 
Robert Schiess führt an, dass der Kan- 
ton der Umzonungsforderung der Ei- 
gentümer der Bahnhofstrasse auch auf 

andere Weise nachkommen könnte. 
Statt die Umzonung vorzunehmen, 
könnte er ihnen für den durch das Ver- 

bleiben in der Schutzzone entstehenden 
Minderwert der Parzellen Entschädi- 
gungszahlungen entrichten. 

Ähnliche Argumente wie der Hei- 
matschutz Basel führt gemäss Auskunft 

von Franz Schmidli vom Hochbau- und 

Planungsamt des Baudepartementes 
auch der zweite private Einsprecher an. 
Dieser argumentiere, dass die beantrag- 
te Zonenänderung privaten Interessen 

entspringen und damit den Grundsät- 
zen der Raumplanung widersprechen 
würde. 

Zonenfestlegungskompetenz 
Die Zonenänderungskompetenz liegt 

gemäss dem noch geltenden Hochbau- 
tengesetz beim Kanton. Aus diesem 
Grund wird sich der Grosse Rat respek- 
tive die Raumplanungskommission mit 

den Einsprachen zu beschäftigen ha- 
ben. Gemäss dem bereits verabschiede- 
ten neuen Bau- und Planungsgesetz 
(seine Inkraftsetzung ist für den Sep- 
tember vorgesehen), geht die Zonenfest- 
setzungskompetenz an die Landge- 
meinden über. Falls das Geschäft-bei In- 
kraftsetzung des neuen Gesetzes | 
nicht abgeschlossen sein sollte, würde’ 
es an die Gemeinde übergeben werden. 
In diesem Falle müsste die Gemeinde 
dann ihrerseits die Einsprachen behan- 
deln. Der Gemeinderat unterstützt die 

Zonenplanänderung, wie der für die 
Planung zuständige Gemeinderat Fritz 

Weissenberger gegenüber der RZ bes- 
tätigte.


